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2.420 von 100.000, die da-

durch später zusätzlich jähr-

lich an Krebs sterben. [1] 

Dabei ist zu beachten, dass 

mit dem geltenden Dosiskon-

zept (effektive Dosis) ledig-

lich die Krebstodesfälle be-

rücksichtigt werden, nicht je-

doch die Zahl der Erkrankun-

gen, die höher ist. Außer zu 

Krebserkrankungen kam es 

nach der Reaktorkatastrophe 

von Tschernobyl zusätzlich zu 

einem starken Anstieg somati-

scher Erkrankungen wie der 

Schwächung des Immunsy-

stems, vorzeitiger Alterung, 

Herz-Kreislauferkrankungen 

schon in jungen Jahren, chro-

nischer Erkrankungen des Ma-

gens, der Schilddrüse und der 

Bauchspeicheldrüse (Diabetes 

mellitus), zu neurologisch-psy-

chiatrischen und genetischen 

beziehungsweise teratogenen 

Schäden infolge der Wirkung 

geringer Strahlendosen. Diese 

werden meist ignoriert. 

Fazit: 

Wer nach einer weiteren 

Atomkatastrophe, womöglich 

in Europa, zum Beispiel in 

Frankreich, von Regierungen 

und Behörden Hilfe bei der 

Minimierung der Strahlenbe-

lastung durch radioaktiv ver-

unreinigte Nahrungsmittel er-

wartet, wird enttäuscht wer-

den. Die EU hat erneut 

Höchstwerte in Vorbereitung, 

die jeder gesundheitlichen 

Vorsorge Hohn sprechen. Sie 

ist eben in erster Linie ein 

wirtschaftlicher Zusammen-

schluß und betreibt keine so-

ziale und gesundheitliche Für-

sorge; im Gegenteil. Deshalb 

werden wir im Katastrophen-

fall erneut wie schon nach 

Tschernobyl und wie heute 

auch die Menschen in Japan, 

zur Selbsthilfe gezwungen 

sein und erneut ein eigenes 

Netz von Meßstellen in Bür-

gerhand betreiben müssen. 

Es stellt sich zudem die Frage, 

welche Zustände zu derart ho-

hen Belastungen in Nahrungs-

mitteln führen und welche 

Bedingungen man erwartet, 

unter denen es notwendig sein 

sollte, ausgerechnet „Nahrungs-

mittel von geringer Bedeu-

tung“ mit derart extremen 

radioaktiven Belastungen in 

den Handel zu bringen. 

Th.D. 

1. zur Berechnung vergleiche: 

Th. Dersee, S. Pflugbeil: Kalku-

lierter Strahlentod, Gutachten für 

foodwatch und IPPNW, August 

2011, 

www.strahlentelex.de/kalkulierter

-strahlentod.pdf   

Der Kirchliche Umweltkreis 

Ronneburg besteht in diesem 

Jahr 25 Jahre. Nachfolgender 

Beitrag versteht sich als Re-

miniszenz an das langjährige 

bürgerschaftliche Engagement 

der Gruppe, die ihre Wurzeln 

noch in der oppositionellen 

Umweltbewegung der DDR 

hatte. Der Umgang mit einer 

Vielzahl radioaktiver Um-

weltprobleme im Zusammen-

hang mit dem Sanierungsge-

schehen des Uranbergbaus um 

Ronneburg führte zu der Er-

kenntnis, dass die Langzeit-

wirkung von Radioaktivität 

jede Art von Ignoranz bestraft. 

In Thüringen werden Altlasten 

des Uranbergbaus inzwischen 

verniedlichend nur noch als 

Hinterlassenschaften bezeich-

net. Offizielle Anfragen, die 

diese Altlasten außerhalb der 

Rechtsträgerschaft der Wismut 

GmbH betreffen und somit 

keiner Sanierung unter der 

Regie des Bundes unterliegen, 

werden konsequent vom 
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 und seinen Behör-

den ignoriert, ausgesessen 

oder verleugnet. Dies gipfelt 

dann in Gegendarstellungen 

mit ständiger Entwarnung vor 

jeglichen Gefahren, die die 

Bevölkerung betreffen könn-

ten. Zum Beispiel seien aus-

reichende Abdeckungen aus 

der DDR-Zeit vorhanden oder 

die Anlagen so weit abgele-

gen, dass selbst Kontrollmes-

sungen nur sinnlosen Auf-

wand darstellen würden. 

Nachfolgender Beitrag soll 

zur Sensibilisierung der The-

matik beitragen und konzen-

triert sich auf die Folgenut-

zung von radioaktiven Ab-

raum und Rückständen. Ne-

ben dem historischen Bezug 

wird die brisante Aktualität 

belegt. 

Haldenmaterial zu Bau-
zwecken 

Hierbei handelt es sich aus 

heutiger Sicht um eine beson-

dere und weitgehend unbe-
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wirtschaft, Forsten, Umwelt und 

Naturschutz 

kannte Altlastkategorie. Ab-

raummaterial in Bergbaure-

gionen bildete immer ein ge-

wisses Reservoir zur Roh-

stoffversorgung der Bauwirt-

schaft. Als sogenannter Hal-

densplitt setzte man es auf 

Grund mehr oder weniger gu-

ter Baustoffeigenschaften er-

satzweise für Kies unter ande-

rem im Straßen- und Gebäu-

debau ein. Das galt auch und 

insbesondere für den Uran-

bergbau in Sachsen und 

Ostthüringen. Als Zuschlag-

stoff in Verkehrsflächen, Fun-

damenten und mitunter auch 

Bauelementen fanden radio-

aktive Haldenmaterialien in 

diesen Gebieten weite Ver-

breitung. Allerdings dauerte es 

auch nicht lange, und uner-

klärliche Häufungen von 

Krebfällen sowie Totgeburten 

wurden (und werden bis 

heute) von der Bevölkerung 

mit der Verwendung des 

Haldenmaterials in Verbin-

dung gebracht. Die genannten 

Verwendungskategorien stel-

len ein bleibendes Gefahren-

potential dar. Ausschlagge-

bend sind dabei Alterungen, 

Umnutzungen, Rechtsträger-

wechsel, Veränderungen der 

Auflagenbefolgung oder ganz 

einfach Unkenntnis. Andere 

Anwendungen (vgl. Abb. 1), 

wie Geländeregulierung, Damm-

bauten oder Rohrgrabenver-

füllung stellen einen weit ge-

ringeren Gefahrenherd dar. 

Bereits in den 50er Jahren des 

letzten Jahrhunderts sollten 

staatliche Restriktionen die 

Verwendung solcher Materia-

lien regeln und begrenzen. 

Versuchte man anfangs noch 

mit Nutzungseinschränkungen 

zu arbeiten, kam es 1957 in 

Bezug auf den Uranbergbau 

zum Verbot. Der Ministerrat 

der DDR erließ am 27.11. 

1957 mit der Verfügung 46/57 

„…ein Verwendungsverbot 

von Abraummaterial aus der 

Wismut…“ [1]. In Einzelfällen 

erfolgten durch das Ministe-

rium für Staatssicherheit 

(MfS) Tiefenprüfungen bis 

hin zur Strafverfolgung im 

Zusammenhang mit der Ver-

wendung von Halden als 

zweckentfremdetes, das heißt 

nicht genehmigtes Baumate-

rial. Trotzdem drängten Kies-

grubenbetreiber, Baubetriebe 

Atommüll-Endlagerung 
 

Die Verwendung radioaktiver 
Halden als Baumaterial 
 
Von Frank Lange

1
, Kirchlicher Umweltkreis Ronne-

burg 
 

Abbildung 1: 
Verteilung radioaktiver 
Haldenmaterialien aus 
Crossen für verschiedene 
Bauzwecke seit 1974 

  

Bauwerke

14%

Straßenbau

44%

Betriebs-

flächen

10%

Wegebau

16%

Dämme

4%

Gelände-

regulierung

12%

 

http://www.strahlentelex.de/kalkulierter-strahlentod.pdf
http://www.strahlentelex.de/kalkulierter-strahlentod.pdf
mailto:franklange44@web.de


4  Strahlentelex  Nr. 642-643 / 2013 

und auch örtliche Kommunal-

vertreter in der Engpasswirt-

schaft der DDR auf eine Nut-

zung vermeintlich geeigneter 

Abraumhalden des Alt- und 

Uranbergbaus vor allem im 

Erzgebirge. Teilweise wurden 

bewusst „…Verwendungen 

weiter vorgenommen, ohne zu 

prüfen ob dieses Material 

noch entsprechende radioak-

tive Materialien enthielt.“ [1] 

Nachdem Fälle der Verwen-

dung als Betonzuschlagstoff 

im Gebäudebau zu offensicht-

lichen Problemen führten, 

wollte man zumindest den 

Straßen- und Wegebau als 

Einsatzsparte beibehalten. 

Zu Beginn der sechziger Jahre 

des letzten Jahrhunderts 

schränkte wiederum ein Mini-

sterratsbeschluss die Weiter-

verwendung von Halden- und 

mineralischen Restmaterialien 

der SDAG
3
 Wismut für andere 

Verwendungszwecke erneut 

ein. Allerdings ging man nun 

von Nutzungsmöglichkeiten 

zumindest außerhalb enger 

Bebauungen aus. Somit wird 

deutlich, dass frühzeitig die 

radiologische Gefahr des Ma-

terials erkannt, es aber trotz-

dem und über Jahrzehnte 

zweckentfremdet wurde. In 

den kommenden Jahrzehnten 

führte die Verwendung von 

Haldensplitt immer wieder zu 

Schwierigkeiten. Diese äu-

ßerten sich durch hohe Strah-

lendosen, die bei Zufalls- oder 

Stichproben festgestellt wur-

den. Oft standen diese im Zu-

sammenhang mit den bereits 

erwähnten Ängsten von An-

wohnern vor Krebs- und ande-

ren Erkrankungen. In einer 

Forschungsarbeit des Kirchli-

chen Umweltkreises Ronne-

burg sind Beispielfälle detail-

liert erfasst [2]. Immer wieder 

deckten die wenigen staatli-

chen Nachkontrollen Verstöße 

gegen Einsatzvorgaben auf 

[3], die zur Sicherung vor der 

Strahlung aus diesen Bauma-

terialien beitragen sollten. 
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 SDAG ist die Bezeichnung für 

Sowjetisch-Deutsche Aktiengesell-

schaft 

Tailings als Baustoff 

Eine Steigerungsstufe von 

Zweckentfremdung erschloss 

sich die SDAG Wismut. Am 

03.07.1970 erhielt sie eine 

neue Genehmigung zur 

„Weiterverwendung“ ihrer ei-

genen Betriebshalden [4]. 

Nachdem seit 1964 bereits 

eine Zustimmung zum Ver-

kauf an Dritte zur Verwen-

dung außerhalb von Ort-

schaften vorlag, wollte sich 

die Wismut spätestens ab 

1968 die inzwischen viel um-

fassender gewordenen Ver-

wendungsfälle offiziell sank-

tionieren lassen. Wenige Jahre 

später begann der staatlich 

sanktionierte Vertrieb der 

Crossener Halde, welche aus 

einer Art „verhindertem“ Tai-

lingmaterial
4
 bestand. 

Es handelte sich dabei um 

Erzgestein der Uranaufberei-

tungsanlage Crossen. Aus 

mehreren Aufbereitungspro-

zessen gelangte gewaschenes 

und „klassiertes“ körniges 

Material auf die sogenannte 

Bergehalde. Über die Jahre 

sollen so mehr als 17 Millio-

nen Tonnen aufgehaldet wor-

                                                  
4
 Im Uranbergbau üblicher engli-

scher Begriff für die eingelager-

ten Rückstände der Uranerzaufbe-

reitung in großen Speicherbek-

ken. 

den sein, wobei die Halde 

selbst infolge ständiger Zu- 

und Abgänge ein Volumen 

von 3,5 bis 4,0 Millionen Ku-

bikmetern kaum überstieg [4]. 

Zumindest galt das für den 

Zeitraum nach 1972. Seit dem 

wurde der Einsatz als „Cros-

sener Baumaterial“ reglemen-

tiert und nun umso mehr von 

der DDR-Bauwirtschaft in 

Anspruch genommen. Eine 

Vereinbarung vom 16.12.1972 

zwischen dem damaligen staat-

lichen Kontrollorgan SZS
5
 

und der SDAG Wismut sank-

tionierte diese vergleichsweise 

hochradioaktiven Stoffe für 

die Weiterverwendung als 

Baumaterial außerhalb des 

Uranbergbaus. Nicht etwa be-

hördliche Vorgaben oder ein 

amtlicher Bescheid regelten 

die Handhabung, sondern eine 

beiderseitige Vereinbarung, was 

das begrenzte Weisungsrecht 

der Behörde gegenüber dem 

sowjetisch-deutschen Berg-

baubetrieb offenbart. So konn-

ten diverse Klassierungsanla-

gen für einen ständigen Ab-
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 Die Staatliche Zentrale für 

Strahlenschutz (SZS) wandelte 

sich später zum Staatlichen Amt 

für Strahlenschutz und Atomsi-

cherheit (SAAS). Letztlich ist 

heute das Bundesamt für Strah-

lenschutz (BfS) der Rechtsnach-

folger. 

strom des radioaktiven Abfalls 

als Baustoff in die nähere und 

weitere Umgebung des Hal-

denstandortes der Erzaufbe-

reitungsanlage Crossen sor-

gen. Das Gebiet zwischen 

dem sächsischen Chemnitz 

und dem thüringischen Gera 

war (und ist) besonders betrof-

fen. Die so erwirtschafteten 

Einnahmen dieses Uranbetrie-

bes beliefen sich bis 1989 auf 

45 Millionen Mark. Minde-

stens 12,4 Millionen Tonnen, 

nach anderen Quellen 14 Mil-

lionen Tonnen [5], wurden so 

für Straßen-, Wege- und an-

dere Bauzwecke (Abb. 1) über 

weite Gebiete in Ostthüringen 

(Abb. 4) und Westsachsen 

verteilt. Der Verkauf des Hal-

denmaterials basierte im letz-

ten DDR-Jahrzehnt auf der 

Rechtsgrundlage der heute 

noch gültigen Haldenanord-

nung (HaldenAO) vom 17.11. 

1980 [6]. Das Staatliche Amt 

für Strahlenschutz und Atom-

sicherheit (SAAS) der DDR 

erteilte entsprechende Erlaub-

nisse an Nutzer von Wismut-

haldenmaterial zur Verwen-

dung für Bauzwecke. Ab 1974 

sporadisch und ab 1976 im-

mer dichter, ohne allerdings 

eine vollständige Genehmi-

gungslage erreichen zu kön-

nen. Das heißt, es verblieben 

ungenehmigte Einsatzfälle zur 

genüge. Insbesondere die Ver-

Abbildung 2: Jährliche Verkaufsmengen Crossener Haldenmaterials an die DDR-Bauwirt-
schaft 
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wendung des sogenannten 

„Crossener Materials“ poten-

zierte die mögliche Strahlen-

belastung aus derartigem Bau-

material. Daher unterlag die 

Verwendung bestimmten Auf-

lagen in Bezug auf Abdeck-

stärken, Nutzungsvorgaben 

zur Gebäudelüftung und ande-

res mehr. Die bereits erwähn-

ten seltenen Nachkontrollen 

ergaben begrenzte Umsetz-

barkeit und Wirksamkeit sol-

cher Auflagen. 

Fragwürdige Reglemen-
tierungen 

Das Ziel, mit Einzelzustim-

mungen im Genehmigungs-

verfahren eine möglichst lük-

kenlose Nachweisführung zu 

Einsatzort und Verbleib der 

radioaktiven Baustoffe zu er-

reichen, gelang selten. Dafür 

fehlten meist konkrete objekt-

spezifische Angaben. Genaue-

re Zuordnungen erfolgten eher 

in Anträgen von Einzelnut-

zern. Das waren sogenannte 

gesellschaftliche Bedarfsträ-

ger. Dabei handelte es sich um 

landwirtschaftliche oder forst-

wirtschaftliche Betriebe, auch 

Kommunalverwaltungen, so-

gar Privatpersonen im Eigen-

heim- oder Garagenbau. Der 

Verwendungszweck wurde 

beispielweise für eine Lager-

halle wie folgt beschrieben: 

„Einsatz im Betriebsstraßen-

bau, Dammschüttungen und 

Geländeauffüllung für den 

Bau“ [9]. Eine solche Mehr-

fachnutzung war dann ohne 

Detailnachweis möglich. War 

der Nutzer ein Baubetrieb, 

überließ man dagegen eine 

maßnahmenbezogene Zuord-

nung diesem selbst. Die Zu-

stimmung formulierte dann 

lapidar „Einsatz im Straßen-

bau“ [10]. 

Die Handhabung von Aufla-

gen erfolgte viel zu nachlässig 

und unvollständig. Hinzu 

kam, dass die „vereinbarten“ 

Vorgaben der Verkaufsin-

struktionen des SAAS einige 

unpräzise Punkte enthielten 

und immer wieder Schlupflö-

cher offen ließen. Der Gel-

tungsbereich der Haldenan-

ordnung wurde insbesondere 

bei der Halde Crossen total 

aufgeweicht, da das aussor-

tierte Erzgestein strahlungs-

rechtlich eigentlich nicht an-

derweitig verwendbar war. 

Daran änderten die viel zu 

wenigen (halbjährlichen!) Mes-

sungen in der Klassierungs-

anlage auf der Crossener 

Halde, die das SAAS zur ra-

dioaktiven Erfassung und Ein-

schätzung des Abgabemateri-

als vornahm, nichts. 

Sonstiger Abraum des Uran-

bergbaus, also zum Beispiel 

aus dem Abbaugeschehen, 

war als Baumaterial bereits 

nach einem einfachen „Frei-

messen“ der Halden zugelas-

sen. In sogenannten Lieferbe-

dingungen wurde dann davon 

ausgegangen, dass man Vor-

gaben der HaldenAO und 

auch die Grenzwerte der 

VOAS
6
 generell einhielt. Die 

Lieferbedingungen bestanden 

lediglich in der Benennung 

pauschalisierter Verwendungs-

fälle, selten als einzelne Bau-

maßnahme. Weitergehende 

Auflagen erfolgten bei Ab-

raumhalden in der Regel 

nicht. 

Verstöße betrafen vor allem 

die Verletzung des Außerorts- 

Prinzips, das heißt Straßen mit 

radioaktivem Unterbau oder 

Tragschichten wurden in 

Wohngebieten errichtet, wofür 

gar keine Genehmigung vor-

lag. Konkrete Auflagen for-

mulierte man nur bei Crosse-

ner Haldenmaterial. Hier 

meist in Form von Einbauvor-

gaben in Straßen und Funda-

menten; bei Bauwerken gab es 

die schon erwähnten Lüf-

tungsvorgaben. Für Wohn-

bauten war das Material offi-

ziell nicht zulässig, für Wirt-

schafts- und Gesellschafts-

bauten mit Begrenzungen da-

gegen schon. 
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 VOAS: Verordnung über die 

Gewährleistung von Atomsicher-

heit und Strahlenschutz vom 11. 

10.1984; gilt über die StrlSchV 

2001 und REI-Bergbau vom 11. 

08.1997 fort. Haldenmaterial ist 

auflagefrei anwendbar ab 0,2 

Bq/g Ra-226 und 16 g/t Uran. 

Verschiedentlich stellte man 

bereits Verstöße in den ersten 

Verwendungsjahren fest, zum 

Beispiel indem die Gamma-

Dosisleistung neuer Straßen 

zu hoch war oder Crossener 

Split als Streugut im Winter-

dienst verwendet wurde. 

Für die Haldenmaterialien leg-

te man in Abhängigkeit des 

Radiumgehalts Nutzungskate-

gorien fest. Allerdings blieben 

die Konzentrationsangaben 

geheim. Es gab die Klassen I 

bis V. Im Rahmen einer For-

schungsarbeit [2] konnte er-

mittelt werden, dass die „un-

belastete“ Klasse I mit 0,4 

Bq/g Radium-226 die zuläs-

sige Freigrenze um 100 Pro-

zent überschritt. 

Die Halde Crossen hatte bei 

der Aktivitätskonzentration ei-

nen Durchschnittswert von 

circa 1,3 Bq/g Radium und 

130 g/t Uran. Man stufte sie in 

die Klasse III und IV ein und 

ließ das radioaktive Resterz-

gestein zum allgemeinen Stra-

ßenbau zu. Darüber hinaus 

konnte es der Eigen-Baube-

trieb der SDAG Wismut 

(BMB 17) im Hoch- und 

Tiefbau (sogar ohne Einzelzu-

stimmung) einsetzen. Dabei 

wurden auch öffentliche Indu-

strie- und Zweckbauten er-

richtet. 

Da Messkontrollen dennoch 

unerwartete Strahlungsgrößen 

ergaben, kam es beim Crosse-

ner Material in den späten 

1980er Jahren zum Anwen-

dungsverbot von Feinsplitt (0 

bis 8 mm). Andere Klassie-

rungen vertrieb man weiter bis 

zur offiziellen Einstellung des 

Verkaufes. Die Wismut-Ver-

triebsstelle in Crossen meldete 

diesen für den 15.11.1988, 

aber noch am 02.07.1990 

teilte sie Baubetrieben eine 

Preiserhöhung für Schotter 

0/125 mm von 10,50 DDR-

Mark pro Tonne auf 28,37 

DM pro Tonne netto mit. 

An dieser Stelle darf nicht un-

erwähnt bleiben, dass es ins-

besondere das Bürgerengage-

ment und die beginnende 

DDR-Umweltbewegung der 

1980er Jahre war, die das 

Abbildung 3: Genehmigte Jahresbilanzen von Uranhaldenmaterial zu Bauzwecken in Thü-
ringen (ohne Wismutbetriebe) 
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SAAS zu Kontrollmessungen 

in Wohngebieten Westsach-

sens veranlassten und erste 

Rückbaumaßnahmen einlei-

teten [2], [5]. 

Verteilung des radioakti-
ven Baumaterials in Ost-
thüringen 

Bis 1989 wurden für das Ma-

terial der Crossener Erzwä-

schehalde über 640 offizielle 

Zustimmungen zur Nutzung 

als Baumaterial ausgegeben. 

Diverse Auflagen zu Abdek-

kungsstärken und verschiede-

ne Einbauhinweise erteilte man 

dabei auf Grundlage von sich 

zeitlich ändernden Instruktio-

nen des SAAS (zum Beispiel 

[7]). Nur etwa 53 Genehmi-

gungen betrafen Ostthüringen, 

45 lassen sich 128.400 Ton-

nen zuordnen. Die offizielle 

Gesamtzahl aller verwendeten 

Haldenmaterialien im thürin-

gischen Gebiet belief sich von 

1974 bis 1990 auf 314 Nut-

zungserlaubnisse mit einer 

Menge von 1,83 Millionen 

Tonnen. Da über 15 Prozent 

pauschal, das heißt ohne Men-

genangaben erfolgten (vgl. 

Abb. 3), sind die tatsächlichen 

Einsatzmengen höher anzuset-

zen. Des weiteren fehlen örtli-

che Angaben sehr häufig. Zu-

ordnungen zu konkreten Bau-

stellen sind daher insbeson-

dere aus heutiger Sicht selten 

möglich. Aus dem im Ver-

gleich zu Sachsen niedrigen 

Genehmigungsstand des Cros-

senmaterials könnte man vor-

schnell auf entsprechend we-

niger Probleme in Thüringen 

schließen. Insgesamt wurden 

bis zu 14 Millionen Tonnen 

dieses stark radioaktiven Ma-

terials für Bauzwecke einge-

setzt. Belegen lassen sich 2,7 

Millionen Tonnen als behörd-

lich zugelassen und 4,5 Mil-

lionen Tonnen sind als Ver-

kaufsmengen vom Betreiber 

der Erzwäsche registriert wor-

den. Die Fehldifferenzen be-

treffen ungenehmigte Ver-

wendungsfälle sowie Eigenbe-

darfsdeckung der SDAG Wis-

mut. Hier ist zu beachten, dass 

der betriebseigene und vor al-

lem in Ostthüringen tätige 

Baubetrieb „BMB 17“ zu-

nächst nicht und ab 1980 zum 

Teil in den Verkaufsmengen 

berücksichtigt ist. Behördliche 

Einzelerlaubnisse
7
 benötigte 

er ebenfalls nicht. Somit liegt 

die Dunkelziffer dieses be-

sonders radioaktiven Materials 

um ein Mehrfaches über den 

genannten 128.400 Tonnen in 

Thüringen. Ein weiterer ver-

schärfender Umstand betrifft 

die zeitliche Verteilung. So 

wurden etwa 80 Prozent der 

Straßenbaumaßnahmen in 

Thüringen vor 1981 realisiert, 

in einer Zeit besonders pau-

schaler Zustimmungen und 

lockerer Auflagenerteilungen. 

Im Wege- und Straßenbau 

kam überwiegend Crossener 

Splitt zum Einsatz. Anderes 

radioaktives Abraummaterial 

betraf mehr den Landschafts- 

und Dammbau. 

Die Qualität der Genehmi-

gungen differierte zeitlich 

stark. Obwohl seit 1971 im-

mer wieder exakte Nachweis-

                                                  
7
 Der BMB 17 sollte diesbezüg-

lich ab 1972 interne Jahreszu-

sammenfassungen erstellen. In 

den Archiven wurden diese bisher 

nicht aufgefunden. 

führungen gefordert und Zu-

stimmungen nur objektgebun-

den erteilt werden sollten, 

enthielten dieselben erst ab 

1988 genaue Baustellenbe-

zeichnungen. Herkunfts- und 

vor allem Objektverwen-

dungsnachweise erfolgten in 

der Praxis sehr ungenau und 

mitunter gar nicht. Das SAAS 

selbst erteilte lange Zeit Ge-

nehmigungen im Nachgang 

oder an sogenannte „zuverläs-

sige Betriebe nur betriebsge-

bunden, mit den erforderli-

chen Auflagen ...“ [8]. Die ge-

forderten durchschnittlichen 

Radiumgehalte in den Ge-

nehmigungen wurden nie ein-

getragen. Die Behörde führte 

selten und insbesondere bei 

Wismut-Baumaßnahmen kei-

ne Bauabnahmen durch, son-

dern unterstellte sich das The-

ma als Kann-Bestimmung. 

Die regionale Verteilung des 

Crossener Materials betrifft 

vor allem das gesamte west-

sächsische Gebiet (hier sehr 

stark die Stadt Zwickau) und 

die heutigen ostthüringischen 

Kreise Altenburg, Greiz sowie 

das Stadtgebiet von Gera 

(Abb. 4). 

 
Allgegenwärtige Vergan-
genheit 

Die relative Dichte der Ver-

wendung von Haldenmaterial 

als Baumaterial in Ostthürin-

gen und Westsachsen ist sehr 

präsent, meist im Zusammen-

hang mit Straßenbaumaßnah-

men. Fast jedes Jahr werden 

Fälle sogar öffentlich. Die 

statistischen Erfassungen dazu 

sind sehr lückenhaft und im 

thüringischen Raum eigentlich 

gar nicht vorhanden. Sächsi-

sche Bauämter, wie zum Bei-

spiel in Zwickau, führen ei-

gene Statistiken. Diese beru-

hen teilweise auf offiziellen 

Quellendaten und teilweise 

auf „Bevölkerungsinformatio-

nen“. Das zuständige Ministe-

rium in Thüringen kennt im 

Gegensatz zu den sächsischen 

Kollegen keine Altlasten des 

Uranbergbaus, bestenfalls 

geht man von „Hinterlassen-

schaften des Uranbergbaus“ 

aus, von denen keinerlei Ge-

fahrensituationen ausgehen 

können. 

Ein aktuelles Beispiel führte 

im Frühjahr 2013 zur Bildung 

Abbildung 4: Verteilung radioaktiver Haldenmaterialien zu Bauzwecken in Thüringen seit 
1974 nach [2] 
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einer Bürgerinitiative
8
. Der 

Ortsteil Waldsachsen der 

Stadt Meerane liegt unmittel-

bar an der thüringischen 

Grenze, circa 20 Kilometer 

von Ronneburg entfernt. Im 

Ort wurden in den 1970er Jah-

ren Materialien der Crossener 

Halde zum Straßenbau einge-

setzt. Mehr als das Hörensa-

gen der Anwohner zu diesem 

Thema existiert nicht. Trotz-

dem sah man sich in den letz-

ten Jahrzehnten bei allen 

Baumaßnahmen vor. So wur-

den möglichst keine Medien 

im Straßenkörper verlegt. Bei 

unvermeidlichen Erfordernis-

sen arbeiteten die Baubetriebe 

mit wenig Aushub und soge-

nannten Kopflöchern für di-

verse Anschlüsse bei Telefon- 

oder Trinkwasserleitungen. 

Vor sechs Jahren traten neben 

den als üblich hingenommen 

Krebserkrankungen bei An-

wohnern gleich zwei Kinder-

krebsfälle auf, die zufällig mit 

den monatelang offenen Bau-

löchern dicht vor der Woh-

nungstür in Zusammenhang 

gebracht wurden. Anlass für 

bürgerschaftliches Überprüfen 

eventuell vorhandener Strah-

lenbelastung. Aus Hörensagen 

wurde Gewissheit. Mehrere 

tausend Nanosievert pro Stun-

de (nSv/h) Gammadosislei-

stung ergaben Messungen an 

der offenen Baugrube.
9
 Seit-

dem streben die Anwohner 

eine endgültige Lösung des 

Problems an. Trotz örtlicher 

kommunaler Bemühungen ge-

lang dies bisher nicht. Geran-

gel in Bezug auf Instand-

haltung oder Neuausbau zwi-

schen den Zuständigkeiten 

verschiedener Behörden bei 

der Hauptstraße (Landes-

straße), nicht ausreichende ge-

setzliche Grundlagen und feh-

lende Finanzmittel wechseln 

sich zur Verhinderung einer 

Straßenerneuerung ab. Dabei 

rechtfertigt der Zustand zu-

mindest die Aufnahme in eine 

                                                  
8
 Vereinsgründung „Strahlungs-

freies Waldsachsen“ am 24.04. 

2013; info@strahlungsfreies-

waldsachsen.de  
9
 1 nSv (Nanosievert) = 0,001 

µSv (Mikrosievert) 

Prioritätenliste. Im Auftrag 

der Stadt Meerane wurden 

auch Nebenstraßen mit einer 

Ortsdosisleistungsmessung 

kontrolliert, um Unterschiede 

zur normalen Hintergrund-

Gamma-Strahlung (durch-

schnittlich 90 nSv/h) und wei-

tere auffällige Straßenab-

schnitte feststellen zu können. 

Einige Ortsstraßen und -wege 

und vor allem die Hauptstraße 

selbst (Abb. 5) zeigten Auf-

fälligkeiten. Ebenso obligato-

risch wie nichtssagend lautet 

der gesetzliche Grenzwertbe-

zug: „Eine unmittelbare Ge-

fährdung für die Bevölkerung 

ergibt sich aus der Strahlen-

dosis nicht. … der Grenzwert 

der effektiven Dosis der Be-

völkerung (von) 1 Millisievert 

(wird) … erst bei einen Auf-

enthalt von 3.745 h/a unmit-

telbar auf der Straße im Be-

reich des Maximalwertes er-

reicht.“ ([11] S.7).
10

 Im Feb-

ruar 2013 erfolgten Bohrun-

gen, um durch Radionuklid-

analysen die radiologische Un-

tergrundbelastung präzisieren 

zu können. Ergebnisse wurden 

nicht öffentlich, aber die Be-

stätigung, dass Crossener Hal-

denmaterial zum Einsatz kam, 

gilt als gesichert. Bleibt zu 

hoffen, dass der Bürgerinitia-

tive ein Durchbruch gelingt, 

                                                  
10

 h/a = Stunden pro Jahr 

zumal der allgemeine Stra-

ßenzustand der Hauptorts-

straße eine grundhafte Erneue-

rung mittlerweile rechtfertigt. 

Kleinere Abschnitte von Orts-

straßen mit erhöhten Strahlen-

ergebnissen hat die Stadt als 

Rechtsträger in eine Sanie-

rungsplanung aufgenommen. 

Der Bezug zur Begrenzung 

der Strahlenexposition nach Pa-

ragraph 46 der Strahlenschutz-

verordnung (StrlSchV) ist völ-

lig unangebracht. So ausrei-

chend er für eine Gefahrenbe-

urteilung der Bevölkerung sein 

mag, so ungeeignet ist er zur 

Ableitung von Sanierungsan-

forderungen. Hier entscheidet 

das radioaktive Potential. Die 

StrlSchV stellt auf die Tätig-

keit und den Umgang mit der 

künstlichen oder natürlichen 

Radioaktivität ab, wie sie bei-

spielsweise durch Transporte 

auftreten kann. Bei Änderun-

gen der Nutzungsart belasteter 

Anlagen oder Flächen soll oh-

nehin eine Neubewertung erfol-

gen. Eine brüchig werdende 

Straße mit radioaktivem Unter-

grund, dazu noch Eingriffe in 

den Straßenkörper durch Me-

dienverlegung, ist eine Ände-

rung der Nutzungsart. Die Be-

seitigung der Ursache ist dann 

in jedem Fall den bürokrati-

schen und statischen Gefah-

renbewertungen nach StrlSchV 

vorzuziehen. 

Neue Regulierungen 

In diesem Zusammenhang ist 

auf eine Neuerscheinung des 

sächsischen Landesamtes für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie (LfULG) hinzuwei-

sen. Mit Datum vom 31.05. 

2013 (Redaktionsschluss) er-

schien der Leitfaden „Radio-

aktive Stoffe bei Baumaß-

nahmen“ [12], der (nur) als 

pdf- Datei auf der Internetseite 

des LfULG erhältlich ist. „Die 

Rückstände des Uranbergbaus 

in Sachsen wurden in der 

Vergangenheit bewusst oder 

unbewusst als Baumaterial im 

Straßen- und Wegebau, zum 

Planumsausgleich für Flächen 

und beim Hausbau verwen-

det“ [13]. Nach den bisheri-

gen Erfahrungen der Behörde 

findet bei aufgefundenen Pro-

blemfällen ein geordneter 

Umgang nach Strahlenschutz-

grundsätzen nur ungenügend 

statt. Verantwortlichen von 

Baumaßnahmen der Rubriken 

Straßen- und Wegebau, Flä-

chensanierungen und Gebäu-

deabbrüchen/-sanierungen 

werden „…Vorgaben für die 

Inhalte von Anträgen zum 

Umgang mit radioaktiven 

Stoffen und zur Entlassung 

von Rückständen aus der 

strahlenschutzrechtlichen 

Überwachung…“ ([12] S.9) 

Abbildung 5: Strahlenbelastung der Hauptstraße in Waldsachsen im Jahre 2013 nach [11] 
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gemacht. Für einen planmäßi-

gen und strahlenschutzge-

rechten Umgang wird die 

Anwendung der gesetzlichen 

Vorgaben beschrieben. Neben 

der HaldenAO und VOAS gilt 

Anlage XII StrlSchV im Zu-

sammenhang mit der Rück-

standsbeseitigung. Insofern 

enthält der Leitfaden nichts 

Neues, zeigt aber die grundle-

gende Vorgehensweise, die er-

forderlichen Untersuchungs-

umfänge einschließlich der 

Messverfahren und Repräsen-

tativität der Altlasterkundung 

auf. Detaillierte Checklisten 

ergänzen die ausführlichen 

Beschreibungen erforderlicher 

strahlenschutzrechtlicher An-

träge auf Umgang, Deponie-

rung oder Überwachung. Au-

ßenstehende erschlägt die er-

forderliche Vielfalt allerdings. 

Ein Umstand übrigens, den 

Baubetriebe vor Ort mittler-

weile zur Preistreiberei miss-

brauchen. 

Verkürzt auf einen Nenner 

gebracht geht es um die Er-

mittlung repräsentativer Werte 

der spezifischen Aktivität vor-

gefundener radioaktiver Be-

standteile (CU-238 und CTh-232) 

und um die Expositionsab-

schätzung für die Bevölke-

rung. In deren Wechselwir-

kung beantragt der jeweilige 

Eigentümer zulässige Entsor-

gungswege. Das noch gel-

tende DDR-Recht regelt, dass 

alle Haldenmaterialien über 

0,2 Bq/g Radium einer Über-

wachungs- und Genehmi-

gungspflicht nach Vorgabe 

der zuständigen Behörde un-

terliegen, das heißt strahlungs-

rechtliche Regelungen zu be-

achten sind. Und diese kon-

kreten Vorgaben dazu legt die 

Strahlenschutzbehörde fest, in 

Sachsen das LfULG. 

Aus den Überwachungsgren-

zen der Anlage XII der Strah-

lenschutzverordnung leiten 

sich die diversen Konzentra-

tionen ab, die Einsatz- bzw. 

Deponieorte bestimmen. So 

soll bei spezifischen Aktivi-

tätskonzentrationen C kleiner 

als 1,0 Bq/g ein Wiedereinbau 

am Ort des betroffenen 

Baustellenbereiches oder De-

ponierung ohne besondere 

Anforderungen zulässig 

sein
11

. 

Aktivitätskonzentrationen C 

größer als 1,0 Bq/g werden 

deponiefähig, wenn die Endla-

gerung entsprechend dicht 

ausgeführt ist. In Sonderfällen 

kann das Material an Ort und 

Stelle verbleiben, wenn „auf 

den Einzelfall bezogene Expo-

sitionsgutachten… (vorliegen, 

die)… beweisen, dass die 

Strahlenexposition für die Be-

völkerung nach Abschluss der 

Baumaßnahme < 1 mSv/a 

ist.“ ([12] S.53. Ein wesentli-

cher Grund für die Zulassung 

von Sonderfällen liegt unserer 

Erfahrung nach im begrenzt 

nutzbaren Deponieraum be-

ziehungsweise im absehbaren 

Schließen der Wismutdepo-

nien. Vielleicht sind auch 

Mengen und Größe bestimm-

ter Einzelfälle ausschlagge-

bend. Ein bekannteres Bei-

spiel für Wiedereinbau ist die 

Bundesautobahn (BAB) 72 

Chemnitz-Zwickau. Hier wur-

de der radioaktive Untergrund 

aus der DDR-Zeit mit Zement 

gemischt wieder eingebaut 

(Abb. 6). 

In jedem Fall bleibt zu hoffen, 

dass ein Verbleib an Ort und 

Stelle bei höheren Konzentra-

                                                  
11

 In Abhängigkeit von der Alt-

lastgröße, vorhandenen nutzbaren 

Grundwasser u. a. enthält die 

Anlage XII noch andere Konzen-

trationsangaben. 

tionen auf Sonderfälle be-

schränkt bleibt und im Zwi-

schenbereich 0,2 bis 1,0 Bq/g 

nicht zur Regel wird. Zumin-

dest bei direkt anliegenden 

Wohnbebauungen, wie im 

Beispiel Waldsachsen, ist die 

ordnungsgemäße Entsorgung 

der Altlast immer sinnvoller. 

Die Auflagen einer Vor-Ort-

Lösung beziehungsweise Ver-

wahrung erfolgen zwar so, 

dass der berühmte Grenzwert 

von 1 Millisievert pro Jahr 

(mSv/a) für die Strahlenexpo-

sition der Bevölkerung sicher 

gestellt ist – also wie zu DDR-

Zeiten. Aber da hat sich ja nun 

bestätigt, dass Straßen keine 

Ewigkeitsbauwerke und zur 

Verwahrung radioaktiver Stof-

fe ungeeignet sind. 

Der Leitfaden macht deutlich, 

dass jeder betroffene Eigen-

tümer bereits weit vor eventu-

ell notwendigen radiologi-

schen Gutachten fachlicher 

Hilfe bedarf, um den gestell-

ten Anforderungen annähernd 

gerecht werden zu können. Da 

hierfür ebenfalls relevante 

Kosten entstehen, sollte der 

Schritt zur ordnungsgemäßen 

Deponierung nicht so weit be-

ziehungsweise so verkompli-

ziert werden, wie es der Leitfa-

den offeriert. So wichtig gesetz-

liche Rahmenvorgaben und 

Überwachungsgrenzen sein mö-

gen, gefragt sind praktische 

Lösungen, die direkten Anrai-

nern Ängste nehmen und be-

troffenen Eigentümern und 

Straßenbaulastträgern die fi-

nanziellen Lasten nicht allein 

überlassen. Die Solidarge-

meinschaft ist hier begründet 

gefordert. Die Landesministe-

rien, einschließlich der Bo-

denverwertungs- und -ver-

waltungs GmbH des Bundes, 

sollten der Kommunalisierung 

und Privatisierung radioakti-

ver Altlasten beziehungsweise 

deren Folgen ein Ende setzen. 
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Abbildung 6: Wiedereinbau von zementverfestigtem konta-
miniertem altem Tragschichtmaterial auf der Bundesauto-
bahn (BAB) 72 Chemnitz-Zwickau (Foto nach [14]) 
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„Untersuchung und Wiederver-

wendung   von   uranerz-kontami- 

 

Das Geschlechterverhält-

nis bei der Geburt stieg in 

Kuba nach 1986 hochsi-

gnifikant an mit einem 

Maximum im Jahr 1988. 

Zusätzlich zeigt sich aber 

ein zweiter Anstieg mit 

Maximum Mitte der 

1990er Jahre. Erst nach 

dem Jahr 2000 erreicht 

das Geschlechterverhält-

nis wieder das Niveau der 

Zeit vor 1987. Eine mög-

liche Erklärung für die-

sen Langzeiteffekt könnte 

die verzögerte Wirkung 

von Strontium in impor-

tiertem Milchpulver aus 

der Sowjetunion sein. 

Hintergrund 

Im Strahlentelex vom Sep-

tember 2013 stellte Ralf Kus-

mierz die Ergebnisse der 

kürzlich erschienenen Veröf-

fentlichung von Scherb, Kus-

mierz und Voigt [1] zu einem 

erhöhten Verhältnis zwischen 

männlichen und weiblichen 

Geburten (sex ratio) in Kuba 

und Russland nach Tschern-

obyl vor [2]. Scherb et al. füh-

ren die beobachtete Erhöhung 

auf die Strahlenbelastung der 

kubanischen Bevölkerung über 

den Konsum von importierten 

Nahrungsmitteln aus der So-

wjetunion zurück. Tatsächlich 

wurden in der zweiten Hälfte 

der 1980er Jahre erhebliche 

Mengen Milchpulver aus der 

Sowjetunion importiert, am 

meisten (circa 55.000 Tonnen) 

* Dr. Alfred Körblein, 

alfred.koerblein@gmx.de  

im Jahr 1987. Es ist anzuneh-

men, dass dieses Milchpulver 

in den ersten Jahren nach 

Tschernobyl in erheblichem 

Umfang radioaktiv belastet 

war. Der starke Anstieg in den 

Jahren 1987 bis 1989 mit Ma-

ximum im Jahr 1988 wäre 

also mit einem Einfluss der 

Strahlenbelastung auf die sex 

ratios erklärbar. Für den er-

neuten Anstieg in den 1990er 

Jahren machen Scherb et al. 

genetische Strahleneffekte ver-

antwortlich. 

Im vorliegenden Beitrag schla-

ge ich einen weiteren mög-

lichen Wirkungsmechanismus 

zur Erklärung des Effekts in 

den 1990er Jahren vor. 

Auswertung des Ge-
schlechterverhältnisses 

Geschlechtsspezifische Daten 

der Lebendgeburten in Kuba 

für die Jahre 1962 bis 2011 

befinden sich auf der Home-

page der staatlichen kubani-

schen Statistikbehörde www. 

one.cu [3]. Wikipedia [4] stellt 

Fünf-Jahres-Mittelwerte der 

Säuglingssterblichkeit für den 

Zeitraum 1950 bis 2010 und 

für 188 Länder, darunter auch 

Kuba, zur Verfügung. Für die 

Datenanalysen wurde das Sta-

tistikpaket R verwendet. 

Den Verlauf der Jahresdaten 

des Geschlechterverhältnisses 

(sex ratio) in Kuba, 1962 bis 

2011, zeigt Abbildung 1. In 

den Jahren 1995 und 1996 lie-

gen die Werte weit oberhalb 

der Werte für die restlichen 

Jahre. Über die Ursachen gibt 

es verschiedene Vermutungen, 

die in [1] ausführlich disku-

tiert werden. Allerdings wird 

in einem Webblog von Ludi 

Simpson [5] der Leiter der 

Abteilung für Bevölkerungs-

studien im kubanischen natio-

nalen Statistikbüro (ONE), 

Enrique González zitiert. Er 

erklärt die erhöhten sex ratios 

Mitte der 1990er Jahre mit ei-

nem Registrierfehler infolge 

der Einführung neuer Formu-

lare für die Geburtszertifikate: 

„The registrar in the hospital 

who completed the form had 

to be very careful to locate 

one sheet above the other with 

carbon paper between and 

whatever small deviation re-

sulted in a movement of the 

mark on the copy. [..] Any 

movement in the original form 

nierten Mineralstoffen – abfall-

rechtliche und strahlenschutz-

rechtliche Anforderungen“, Dres-

den 2004  
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Abbildung 1: 
Sex ratios bei Neugeborenen in Kuba, 1962 bis 2011, und 
Ergebnis einer Regression ohne die Daten von 1995 bis 
1996. 

 
Abbildung 2: 
Oben: Perinatalsterblichkeit in Gomel plus Zhytomir (Stu-
dienregion, schwarze Dreiecke) und in Belarus ohne Gomel 
und Minsk City (Kontrollregion, offene Kreise). 
Unten: Verhältnis der Rate der Perinatalsterblichkeit in der 
Studienregion zur Rate in der Kontrollregion (odds ratio). 

Tabelle 1: Regression der sex ratios mit dem Hutmodell 

parameter estimate SE t value P value 

intercept 0,0544 0,0014 38,998 <2,0E-16 

t 0,0002 0,0001 2,799 0,0075 

d8700 0,0247 0,0019 12,768 <2,0E-16 

d95 0,0575 0,0060 9,653 1,6E-12 

d96 0,0811 0,0061 13,306 <2,0E-16 
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